
Wiener Bürgerschaf t.

Ooffontl ic ho S itzu ng vom 13 « Mai 1937 .
Anschliessend an diu nichtöffentliche Sitzung hic . lt die Wiener

Bürgerschaft eine öffentliche,und awar ihre 60 . Sitzung unter d .>m Vorsitze
dos Bürgermeisters Richard Schmltz ab , in der aio in der nichtöffentlichen
Sitzung behandelten Gesetzentwürfe beschlossen wurden«

Sodann trat die Bürgerschaft in die Verhandlung üb ^ r die Q-o - et-
zes vor läge betreffend aio Erhebung ei ;. , r Fahrradabgabe in Wien ein.
Berichterstatter war Rat Dr . Ftg 1ar - Deinhard s 1 0 i n.

Rach der Gesetzesvorlage ist für Fahrräder aller Art,ausgenommen
solche mit eingebautem motorischen Antrieb,die in Wien auf öffentlichen
Strassen benützt werden und deren Eigentümer in Wien den Wohnort und den
Standort ihres Betrieb,s haben,eine Abgabe zu entrichten . Abgabepflichtig
ist der Eigentümer ; als Eigentümer gilt in Zweifel der Benutzer ( Führer)
des Fahrrades . Für Fahrräder,die mit Vorbehalt des Eigentumes verkauft
wurden,sind der Eigentümer und der Käufer zur ungeteilten Hand abgabe¬
pflichtig . Ausgenommen von der Abgabe sind Invaliaon - und Krankonfahrzeuge,
die ausschliesslich von Invaliden und Kranken benützt werden.

Die Abgabe beträgt für das Abgäbejahr ( l . Juni bis 31 . Mai ) ohne
Rücksicht auf die Dauer der abgabepflichtigen Benützung für das oinpitzigo
Fahrrad 6 Schilling , für zwei - oder mehrsitzige Fahrräder das entsprechende
Mehrfache dieses Betrages . Die Abgabe ist bei der Bornessungsbohörde ohne

vorangegangono amtliche Bemessung oder Zahlungsaufforderung oinzuzahlen.
Der Einzahlungstermin wird durch Verordnung bestimmt . Der Magistrat kann
mit Fahrräderjsougorn und Fahrradhändlcrn sowie mit anderen Personen tider
Porsonenvorbänden Voreinbahrungen treffen,auf Grund deren diese die Abgabe
an Stelle der Abgabepflichtigen entrichten . lieber die Entrichtung der

Abgabe durch Fahrradverleiher können besondere Bestimmungen durch Verord¬

nung getroffen werden.

Wird ein Fahrrad in abgabepflichtige Benützung genommen , so
hat dies der Abgabepflichtige vorher unter Verwendung der amtlich , aufge¬
legten Drucksorte bei der Berndssungsbohörde ( Bezirkshauptmannschaft ) an¬
zumelden und gleichzeitig den Abgabebetrag einzuzahlen . Im Falle der Gegen¬
seitigkeit ist die Einzahlung des Abgabebetrages für een laufenden Abgabe¬
zeitraum zu erlassen,wennebr aus einem Bundealande zugezogene Eigentümer
( Benütor ) dos Fahrrades naehwoist , dort bereits die entsprechende Fahrrad¬

abgabe entrichtet zu haben.

Das Abgabokonnzoichon ist vom Abgabepflichtigen am Fahrrad anzu¬

bringen und während der ganzen Dauer der Abgabopflicht in gut sichtbarem
und lesbarem Zustand zu belassen . Durch Vero dnung wird bestimmt werden , an
welcher Stelle des Fahrrades und in welcher Art das Abgabokonnzeichon an¬

zubringen ist . Das Abgabekonnzcichen w ird erstmalig unentgeltlich ausgo-
folgt ; für weitere Abgabekonnzcichen wird eine durch Verordnung fostzu-

setzendo Vergütung oingchobon.
Die abgabepflichtige Benützung von Fahrrädern,die nicht mit

einem Abgabokonnzoichcn ausgestattet sind , ist unzulässig ; solche Fahrräder

können bis zur Erfüllung der in dem Gesetz vorgesehenen Verpflichtungen

beschlagnahmt werden . Ebenso Ist di ^ Ucborlassung dos Abgabokonnzoichons
an den Eigentümer oder Bcnützor ( Führer ) eines anderen Fahrrades unzulässig.
Durch Verordnung kann bestimmt werden , dass der Bcnützor dos Fahrrades bei

jodor Ausfahrt die letzte von der Bornessungsbohörde ausgestellte Zahlu , gs-

bestätigung ( Auswodskartc ) oder eine andere amtliche Bestätigung mit sich
zu führen jat.
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Dlo Verwendung da ? Aftgabokcnnzeichons für ein anderes Fahrrad

als jenes , für das es gelöst wurde , ist ebenfalls unzulässig,Nimmt aber der
Abgabepflichtige an Stolle des angomeldeton Fahrrades,für das er die Abgabe
für den laufenden Abgabezeitraum bereits entrichtet hat,dauernd ein anderes
in abgabepflichtige Benützung , so wird die Abgabe für das erste F&hrradE auf
die Abgabe für das andere angorechnet,wenn er davon vorher der Bornessungsbe-
hörde unter Bezeichung der Fahriksmarko und Nummer oder sonstiger Iden-
tifizierungsmerkmalo des an Stolle des angomoldoton tretenden Fahrrades
Anzeige erstattet . In einem solchen Falle kann das bereits zugewiesene Ab¬
gabe kennzo ichen belassen werden.

Di .^ Aogaoepflicht besteht , solange das Fahrrad bei der Bemossungs
bohörde nicht abgemoldet und das Abgabekennzeichen nicht zurückgelggt wurde.
Die Löschung der Abgabepflicht wird erst von dem der Abmeldung des Fahrrades
und Zurücklegung des Abgabekennzeichens nächstfolgenden AbgäbeZeitraum

an wirksam.
Die Gese :. zesvorlag © enthält unter anderem noch Bestimmungen über

Auskunftspflicht,Strafen,zwangswei se Einhebung der Abgabe und dergleichen.
Das Gesetz tritt am l . Juni 1 . J . in Wirksamkeit,Als Uebergangsbe-

stimmung ist festgelegt,dass innerhalb der durch Verordnung festgesetzten
Zeit abgabepflichtige Fahrräder auch ohne Abgabekonnzoichon benützt werden
können ,

^ Fortsetzung folgt I

' v »
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Dar Bork ? htcrstattor führt aus ? Jede neue Stauer wird alp be¬
sondere Belegsi »ung empfunden,Neue Steuern worden daher riehtigorwoiso nur
dann emzuführen soin,wenn Pich eine unabweisbare Notwendigkeit dazu er¬
gibt , zumal wenn die Steuer die wirtschaftlich schwächeren Schichten der
Bevölkerung trägt « Die Stadtverwaltung,der Haushaltauuschuss der Wiener Bür«
gerschait und die Aigner Bürgerschaft selbst sind nun,wie sich aus dem
Gutachten der Wiener Bürgerschaft ergibt,aer Meinung,dass hier eine solche
Notwendigkeit vorliegt . Das muss näher begründet werden,Der Fahrradver-
kehr ine . en Strassen Wiens nimmt ständig zu,das Ansteigen dürfte auch ge¬
genwärtig noch nicht zum Abschluss gelangt sein,Die Masse von Radfahrern
hat das Verkehrsbild in den Wiener Strassen vollständig geändert und es
mussten besondere Vorkehrungen getroffen werden,um diesen gesteigerten Ver¬
kehr zu bewältigen . Solche besondere Vorkehrungen waren aber auch erforder¬
lich , um den Gefahren , die durch den zunehmenden Fahrradverkehr entstanden
sind,zu begegnen . Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle hat zwar in den letzten
Jahren nicht wesentlich zugenommen,aber relativ ist die Beteiligung von
Radfahrern an Strassonunfällen gestiegen.

Zur Bowältigung der Probleme,die durch den zunehmenden Fahrrad-
verkohr entstanden sind,musste die Stadtverwaltung zu verschiedenen Mitteln
greifen . Als erstes kam die erhöhte Anwendung von Verkehrszeichen in 3o-
tracht . Das wirksamste Mittel aber,um den Fahrradverkohr zu meistern und
Verkehrsunfallen durch Fahrräder möglichst zu begegnen,ist die Anlage von
Radfahrwegen . © atsächlich hat die Stadt Wien in der letzten Zeit namhafte
Mittel darauf verwendet,bestehende Raafahrwego zu 'verbessern und neue Rad¬
fahrwegs in verkehrsreichen und wichtigen Strassonzügen zu errichten . Es
entspricht nun einem Grundsatz der Steuergerechtigkeit,die Radfahrer,die
vermöge ihrer grossen Zahl und der Besonderheit ihrer Fahrzeuge Aufwendungen
aus öffentlichen Mitteln für das Verkehrswesen erfordern,auch zu einer Steu«
orloistung für die Allgemeinheit heranzuziohon . Ein anderer Gedankengang
führt zu dom gleichen Ergebnis . Ein Massonvorkehrsrnitte 1 wie das Fahrrad
kann nicht auf die Dauer ohne Regelung bleiben . Schon seit längerer Zeit
hat sich daher der luf nach Einführung von Nummerntafeln für die Radfahrer
erhoben . Dies wäre nun eine verkehrspolizeiliche Massnahme,deren Durchführung
in die Zuständigkeit der Bündeppolizeidirektion Wien fiele,Anderseits kann
ein Massentransportmittol wie das Fahrrad nicht auf die Dauer unbest euert
bleiben,da doch alle anderen Verkehrsmittel,Eisenbahn,Strassenbahn und Kraft¬
fahrzeuge , durch öffentliche Abgaben belastet siaid . Es wäre also über kurz
oder lang jedenfalls zur Einführung einer Fahrradstouor gekommen,die durch
den Magistrat einzuheben gewesen wäre . Dadurch wäre auf dem Gebiete dos Fahr¬
raawesens eine Doppolge leisigkoit zv/ischen ü er Polizeidirokt ion und dem
Magistrat entstanden,die aurch den vorliegenden Gesetzentwurf 'vermieden
wird.

Dia Stadt Wien gabt mit der Einführung einer Fahrradabgabe nicht
voran . Eino solche Abgabe bastoht bereits in vier Bundesland © m,Oberöstor«
r ~ ich,Salzburg,Steiermark una Kärnten.

Das Gesetz lag ursprünglich in anderer Fassung vor,Die Höhe des
St uersatzes war im ersten Entwurf mit 8 S jährlich angesetzt,nur hei Ent¬
richtung der Abgabe für das ganze Jahr im Vorhinein sollte der Betrag auf
7 S vermindert sein . Als Wirksamkeitsbeginn war aer 1 , Jänner 1937 in Aus¬
sicht genommen . Nunmehr liegt ein Entwurf vor,derin diesen und auch in eini¬
gen anderen Punkten von dem ursprünglichen abweiffct . Es wurden nämlich aus
der Mitte der Wiener Bürgerschaft Abänderungs - vor allem Ermässiiigungsvorschlä-
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go vorgebracht , denen pich der Herr Bürge moi ster in dankenswerter Weise
angoschlossen hat . Sie sehen aus dem vorliegenden Entwurf , dass die Höhe
der Abgabe jetzt einheitlich mit 6 S jährlich festgesetzt ist und dass
ausserdem für die erste Anschaffung der Nummerntafel kein Entgelt entrich¬
tet zu werden braucht . Allerdings musste dafür die Aondorung vorgesehen
werden , dass die Abgabe von jedermann auf einmal gezahlt wird,weil sonst
die Einhebungskosten unverhältnismässig höher geworden wären.

Zur Vorlage spricht : auch Bürgermeister _Sj? hmijtz,dessen Ausführun¬
gen sich mit der den Redaktionen zugegangenen erläuternden Darstellung
docken,worauf die Gesetzesvorläge beschlossen wird.

Dio Tagesordnung der Sitzung ist hiemit erledigt,
Bürgermeister Richard Schmitz richtet nun an das Haus folgende

Ansprache;
Die erste Wiener Bürgerschaft ist gemäss der Stadtordnung der

Bundeshauptstadt Wien bestellt und am 17,Mai 1934 konstituiert worden,Der
§ llp der Stadtordnung setzt die Punktionsdauer der Wiener Bürgerschaft mit
drei Jahren fest,so dass die Tätigkeit der ersten Wiener Bürgerschaft am
17,Mai d . J , endet >

Dio am 17 . Mai 1934 zusammengofcrotono Wiener Bürgerschaft war die
erste Vertretung in Oesterreich , in der die Idee der berufständischen Zusam¬
mensetzung verwirklicht worden ist . Für die der Wiener Bürgerschaft gleich-
geordneten Bandtage ist erst durch die Verfassung 1934 und das Verfas-
sungsüborgangsgosetz die Möglichkeit einer berufständischon Zusammenset - ,
zung geschaffen worden . Während die im Jahre 1934 gebildeten Landtage nach
den Bestimmungen des Vorfassungsübergangsgesetzes in Punktion bleiben , bis
der berufständische Aufbau vollendet ist , fehlt eine solche Bestimmung im
Verfassungsübergangsgesotz für Wien , weil Wien Inder Frageder berufständi¬
schen Zusammensetzung seiner Stadt Vertretung vorausgegangen ist und diese
Frage im Sinne des berufständischon Aufbaues , wie ihn erst die Verfassung
für ganz Oesterreich Vorsicht , vorweg gelöst hatte . Für Wien sind die Be¬
stimmungen der Stadtordnung vom Verfassungsüborgangsgesetz übernommen worden,
damit auch die Bestimmung des § 1I4. der Stadtordnung , der eine Funktions¬
dauer von drei Jahren für die Wiener Bürgerschaft vorsieht,.

Diese Rechtslage wurde in letzter Zeit im Einvernehmen mit dem
Vorfassungsdienst dos Bundeskanzleramtes überprüft und dabei fistgestellt,
dass die Funkt ionsdauer der ersten Wiener Bürgerschaft am 17 , Mai 1957 endet.

Diese Feststellung nötigte zur Einberufung der heutigen Sitzung
der WLener Bürgerschaft,um das Arbo & tsprogramm der bisherigen Stadtver¬
tretung restlos zu erledigen,

Dio künftigen Mitglieder der Wiener Bürgerschaft werden mit
möglichster Beschleunigung berufen werden ; die Vorbereitungen hiezu sind
bereits im Gange , Ich behalte mir vor , In der ersten Sitzung der neu beru¬
fenen Wiener Bürgerschaft - der grossen Verdienste und der Fülle der Arbeit
zu gedenken , die die Wiener Bürgerschaft in ihrer ersten Funktionsperiode
und dio die Herren Vizebürgermei ster,die mich in meinem Amte so ausgezeich¬
net unterstützt haben , für die Stadt Wien , für das Volk von Wien und für
das Vaterland Oe st erreich vollbracht hab < n.

Dio Sitzung ist geschlossen.
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